
haben denn als Hingehen Seiner ele csitzt. In einer kurzen des uches ist
die Unterwelt” [102| @5 nicht mM! sich mit den einzelnen Bei-

Aber Pse rıtıschen Anmerkungen mögen trägen auseinanderzusetzen, die das Thema
-  n falcı verstanden werden: 61e die- S sehr unterschiedlichen tandpunkten —-
°n  g Kompendium tologischer Forschun-

Mei-
angehen. In ihrer Gesamtheit zeigen sie, WIe

Ben ke:  ınen Abtrag. Denn Vor fruchtbar die Entfaltung des Rahnerschen
sterwerk wird wohl eder auch der Rez.) Ansatzes das heute geworden ist
zunächst e als Lernender stehen, der und noch weiter werden kann. arüber hin-
dankbar entgegennimmt, machen sije deutlich, ( auch unmittel-
„Neuem und Altem“ der großen Glau- bare praktische Anregungen daraus folgen.
benstradition dargeboten Das Christentum ist, wie der Hg in seinem
Wien Gisbert reshake einleitenden Beitrag rmuliert, eine „Lebens-

weltgegebenheit“ 13); daraus resultiert sSeın
KLINGER ELMAR (Hg.), Christentum inner- missjonaris Anspruch wie seine m15S10-

narische Kraft. 21 muß die Praxis derhalb und außerhalb der Ir! uaes disp. Mission umgesetzt werden, durch dieV, ahner/Schlier, Bd. 73), Herder, Frei-
These Rahners nicht, wıie oft gesagt wurde,burg 1976 Kart,-lam. C 30 , —,
gehemmt, sondern 7 motiviert wird.Viele Bücher haben ihre Geschichte. Dieses Der darum nders dem Seel-hat auch eine Vorgeschichte. „Karl Rahner

zugeeignet“, lautet seiıne Widmung B5 hätte T: Studium, ZUmM Meditieren und
einmal Festschrift Zu seinem Geburts- Anregung für seine Arbeit empfohlen
t: werden sollen; WEegSEN Schwie- werden.
rigkeiten, die VOr ein Beitrag der Bochum olfgang Beinert
Feder von Heinrich Böll machte, das RCHENRECHTdamalige Projekt icht zustande. Was hier

DAVID „ Wie ‚.vorgelegt W: ıst  — das Reswultat eines Arran-
auflöslich ist die Ehe? Fine Dokumentation.gements, das ZzZweı Jahre nach dem Festtag (VII U, 373.) Pattloch, Aschaffenburg 19569vorgelegt Freunde, Schüler und

DM —Kollegen des Jubilars U5 den verschieden-
c{ Disziplinen der Theologie und mancher Das Buch bringt Beiträge von verschiedenen
Nachbarwissenschaften unt ihnen befin- Autoren s verschiedenen Ländern, ın denen

csich Christen und sten, en Vielfalt der M  einungen zu d  1esem
und Protestanten haben einem Audruck kommt.
5Symposion zusammengefunden, in dem eine April 07 3 erschienenen Schreibens der
der Vl  x  elen ÄAnregungen, der heutigen Glaubenskongregation die Bischöfe, in
eologie dem Rahners erwach- dem ‘  DIL en des en Lehramtes

sind, erörtert und auf ihre Implikationen jede Infragestellung der Una:  eit der
befragt Der schließt mit einer Ehe entschieden zurückgewiesen wird,

bibliographischen Übersicht über die erke, scheint d Thematik des Buches est
die sich mit dem Ehrenden sceiner für den Christen als problematisch.
Theologie befassen cie umfaß@t LA Titel. Ch UqUOC, Die Ehe heute: Liebe und In-
Thema des Sammelwerkes die „aANONY- stitution, bringt das sattsam bekannte Un-
ıen Christen“ e1:N gan; gewordenes, behagen geltenden
ber doch Q  en Bg darum ZUmM Ausdruck und weist die Tendenz auf,
auch heftig (u. a von Urs V, Balthasar 1Ur die gelungene, geglückte Ehe wirk-
und F X befehdetes Schlagwort, iche Ehe anzusehen und jede institutionelle
durch das die ema| der eilschancen Sicht der Ehe überhaupt bzulehnen Eine
der nicht ausdrücklich christlich gewordenen ONsequenz 5 dieser Auffassung VOoT,
Menschen ums:! worden ist MIÖit das rteil Bestehen oder

Wiederkehr 212—231) allerdings zZu ichtbestehen einer Eh einzig dem persön-
fragen, ob S dabei an die en Gewissen des einzelnen übertra
nichtkirchlichen eitgenossen en rie und dem Recht überhaupt die Möglichkeit
oder nicht auch die Ld_\ rchen- abgesprochen wird, mit seinen Kategorien
christen einbeziehen müsse. zeigt 31  Q- der Wirklichkeit der Ehe gerecht werden,
bereits, aal die Fragestellung über den Hori- die en Ehegerichte überhaupt
zont des „Extra ecclesiam nulla calus‘  ‚M4 hin- hätten
ausreicht auf die wesen!' Struktur

keine Existenzberechtigung mehr

Ehe
St, elleher, Das Problem der ”verrutteten

des ristlichen überhaupt zielt Wenn ®
Menschen (durchaus nicht en den Status Einmal mehr wird der Rechtsvermutung des
der Anonymität des Christseins zuerkennt, Can, CIC ihre Berechtigung CSDPIü-
dann will 6i@e nicht 115 verein- chen und für die Umkehrung der Rechtsver-
nahmen, sondern eine Sprachregelung gewin- mutung eingetreten: Wegen natürlichen
nen, müttels derer deutlich gemacht werden und unabänderlichen Rechtes der Gläubigen
soll, WEe| fundamenbtale geschichtliche und auf Fhe coll eder wieder verheiraten
existentielle Bedeutung das Christentum be- ürfen, v  w  eı Bestand oder Gültigkeit der
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haben denn als Hingehen seiner Seele [ I] 
in die Unterwelt" [102]}. 
Aber diese kritischen Anmerkungen mögen 
nicht falsch verstanden werden: sie tun die­
sem Kompendium christologischer Forschun­
gen keinen Abtrag. Denn vor diesem Mei­
sterwerk wird wohl jeder (auch der Rez.) 
zunächst einmal als Lernender stehen, der 
dankbar das entgegennimmt, was ihm an 
,,Neuem und Altemu aus der großen Glau­
benstradition dargeboten wird. 
Wien Gisbert Greshake 

KLINGER ELMAR (Hg.), Christentum inner­
halb und außerhalb der Kirche (Quaest. disp. 
hg. v. Rahner/Schlier, Bd. 73), Herder, Frei­
burg 1976. Kart.-lam. DM 30,-. 

Viele Bücher haben ihre Geschichte. Dieses 
hat auch eine Vorgeschichte. ,,Karl Rahner 
zugeeignetu, lautet seine Wddmung: es hätte 
einmal die Festschrift zu seinem 70. Geburts­
tag (19'74) wei:den sollen; wegen Schwie­
rigkeiten, die vor allem ein Beitrag aus der 
Feder von Heinrich Böll machte, kam das 
damalige P.rojekt nicht zustande. Was hier 
vorgelegt wird, ist das Resultat eines Arran­
gements, das zwei Jahre nach dem Festtag 
vorgelegt wird. 16 Freunde, Schüler und 
Kollegen des Jubilars aus den verschieden­
sten Disziplinen der Theologie und mancher 
Nachbarwissenschaften - unter ihnen befin­
den sich Christen und Marxisten, Katholiken 
und Protestanten - haben sich zu einem 
Symposion zusammengefunden, in dem eine 
der vielen Anregungen, die der heutigen 
Theologie ·aus dem Denken Rahners erwach­
sen sind, erörtert und auf ihre Implikationen 
hin befragt wird. Der Bd. sdtließt mit einer 
bibliographischen Obersicht über die Werke, 
die sich mit dem zu Ehrenden und seiner 
Theologie befassen: sie umfaßt 344 Titel. 
Thema des Sammelwerkes sind die „anony­
men Christen" - ein gängig gewordenes, 
aber doch nicht recht glüddiches und darum 
auch heftig (u. a. von H. Urs v. Balthasar 
und F.-X. Durwell) befehdetes Schlagwort, 
durdt das die Problematik der Heilschancen 
der nicht ausdrücklich christlich gewordenen 
Menschen umschrieben worden ist. Mit 
D. Wiederkehr (212-1.31) ist allerdings zu 
fragen, ob man heute dabei nur an die 
nichtkirchlichen Zeitgenossen denken dürfe 
oder nicht auch die entfremdeten Kirchen­
christen einbeziehen müsse. Damit zeigt sich 
bereits, daß die Fragestellung über den Hori­
zont des „Extra ecclesiam nulla salus" hin­
auueicht und auf die wesentliche Struktur 
des Christlichen überhaupt zielt. Wenn man 
Menschen (durchaus nicht allen!) den Status 
der Anonymität des Christseins zuerkennt, 
dann will man sie nicht chdstlich verein­
nahm,en, sondern eine Sprachregelung gewin­
nen, mittels derer deutlich gemacht werden 
soll, welche fundamentale geschichtliche und 
exwtentielle Bedeutung das Christentum be-
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sitzt. In einer kurzen Anzeige des Buches ist 
es nicht möglich, sich mit den einzelnen Bei­
trägen auseinanderzusetzen, die das Thema 
von sehr unterschiedlichen Standpunkten aus 
angehen. In ihrer Gesamtheit zeigen sie, wie 
fruchtbar die Entfaltung des Rahnen;chen 
Ansatzes für das Denken heute geworden ist 
und noch weiter wei:den kann. Darüber hin­
aus machen sie deutlich, daß auch unmittel­
bare praktische Anregungen daraus folgen. 
Das Christentum ist, wie der Hg. in seinem 
einleitenden Beitrag formuliert, eine „Lebens­
weltgegebenheit" (13); daraus resultiert sein 
missionarischer Anspruch wie seine missio­
narische Kraft. Beides muß in die Praxis der 
Mission umgesetzt werden, die durch die 
These Rahners nicht, wie oft gesagt wurde, 
gehemmt, sondern neu motiviert wird. 
Der Bd. kann darum besonders dem Seel­
sorger zum Studium, zum Meditieren und 
zur Anregung für seine Arbeit empfohlen 
werden. 
Bochum Wolfgang Beinert 

KIRCHENRECHT 
DAVID JAKOB/SCHMALZ FRANZ, Wie un­
auflöslich ist die Ehe? Eine Dokumentation. 
(VIII u. 373.) Pattloch, Aschaffenburg 1969. 
Kart. 1am. DM 20.-. 
Das Buch bringt Beiträge von verschiedenen 
Autoren aus verschiedenen Ländern, in denen 
die Vielfalt der Meinungen zu diesem Thema 
zum Audrud< kommt. Angesichts des am 
11. April 1973 erschienenen Schreibens der 
Glaubenskongregation an die Bischöfe, in 
dem von selten des kirchlichen Lehramtes 
jede lnfragestellung der Unauflöslichkeit der 
Ehe entischieden zurüd<gewiesen wird, er­
scheint die Thematik des Buches zumindest 
für den kath. Christen als problematisch. 
Ch. Duquoc, Die Ehe heute: Liebe und In­
stitution, bringt das sattsam bekannte Un­
behagen am geltenden kirchlichen Eherecht 
zum Ausdrud< und weist die Tendenz auf, 
nur die gelungene, geglüd<te Ehe als wirk­
liche Ehe anzusehen und jede institutionelle 
Sicht der Ehe überhaupt abzulehnen. Eine 
Konsequenz aus dieser Auffassung liegt vor, 
wenn das Urteil über das Bestehen oder 
Nichtbestehen einer Ehe einzig dem persön­
lichen Gewissen des einzelnen übertragen 
und dem Recht iiberhaupt die Möglichkeit 
abgesprochen wird, mit seinen Kategorien 
der Wirklichkeit der Ehe gerecht zu werden, 
so daß die kirchlichen Ehegerichte überhaupt 
keine Existenzberechtigung mehr hätten: 
St. ], Kelleher, Das Problem der zerrütteten 
Ehe. 
Einmal mehr wird der Rechtsvermutung des 
can. 1014 CIC ihre Berechtigung abgespro­
chen und für die Umkehrung der Rechtsver­
mutung eingetreten: wegen des natürlichen 
und unabänderlichen Rechtes der Gläubigen 
auf die Ehe soll jeder sich wieder verheiraten 
dürfen, wenn Bestand oder Gültigkeit der 



VOTaUSSCSANSECNEN Ehe ‚WEe' cstehen. heit der kognitiven und volitiven Fähigkei-
Denn das Sakrament g  er nicht der ten wesentliche ehevernichtende Konsens-
Institution, sondern Z der personalen mängel darstellen können
Arklichkeit ıner (gelungenen) Ehe, IUX Die ategorische Formulierung der nauf-
diese das ebendige Zeichen der ewigen FEin- Ööslichkeit der Ehe 1118 dieheit zwischen Christus und den Gliedern ächlich estehenden Auflösungsmöglich-Seiner Kirche sSein kann (46) und das Sakra- keiten, Was die nicht sakramentalen Ehen
ment -  Pr etwas heiligen kann, nicht Maien immer schon ein gewisseresteht, ämlich das der personalen Widerspruch: Gommenginger, Zur Unauf-Liebe, das bei eiıner gescheiterten Ehe nicht löslichkeit der Ehe Intormativ sind die g-mehr vorhanden Hertel, Mensch en Beiträge Kusso, Die Ehe-
oder Institution! TOTZ dieser Kritik muß scheidung 1n Zweiten Vatikanum und 44 der
vermerkt werden, laß mM kommenden Rechtstradition der 1rche; Fransen, Ehe-
Eherecht der Can, 1014 CIC sicher eiıne Aiffe-
renzierende assSuın verdienen WUTr'!  &e  de scheidung 1771 Fall DONn Ehebruch Der unda-
Schutz der Gültigkeit der Ehe dort, wWo Wohl mentaltheologisch-dozmatische Ertrag der
und Wehe der Personen zugleich miıt ihr Bologneser Verhandlungen Wenn

Lehre VO  —_ der Unauflöslichkeit der Ehe aııch
auf dem Spiel stehen; aber favor PETSONATUM nicht den höchsten Gewißheitsgrad besitzt,dort, wWOo die Ehe ö  B angesichts der heutigen hräuße-Geftahr einer Ungerechtigkeit die Betrof- Iungsen der Kirche doch d Auffassung alsfenen eßen Öönnte. Auch Ver- un w:  el angesehen werden, einmaltragscharakter der Ehe wird 1NvEerITa ohne könnte die Kir't  B- Erkenntnis gelangen,die Fähigkeit, P1ine Liebesgemeinschaft e11- sie hätte auıch Scheidungsgewalt überzugehen, kann Ehesaktrament zustande sakramentale und vollzogene Ehen. Der Bei-kommen, weil dieses Sakrament die trag und upre, Bis daß der Tod
eN  tige Liebe und ingabe weiht und darum x SCHEIde!l bringt eine Interpretation dernicht existheren kann, IL das ende entsprechenden +ridentinischen Lehraussagennicht rt: Cato:  Ir, Was ist ein eine Wertung der Grundlagen der Un-
Ehekontrakt, Die beiden Jetztgenannten Bei-
träge  V sind hne Zweitel Trem. Ersterer

auflöshichkeit der Ehe (Naturrecht, positiv
bringt außerdem eine nicht richtige Beschrei- göttliches Recht, Wohl der Partner, der Nach-

bung der Heilung der iın der Wurzel kommenschaßft, der Gemeinschaft), und for-
dert vVom kanonischen echt ei1ne ÄAnpassung(47), letzterer unqualifizierte Außerungen die Entwicklung des Zivilrechtes (von der

(„Wir dürfen durch $halten einer Institution U1r Partnerschaft hin) die
Rechtssprechung n der eit der Neander- Omentane Entwicklung des zivilen Ehe-
taler nicht unsere ufgabe des Dienstes und (scheidungs) rechtes dem Gedanken der 'art-
der Versöhnung behindern lassen 53) nerschaft Öörderlich ist?
Der Beitrag von Brown, Das kirchenrecht- Moingt, Ehescheidung „aufgrund DOoN Un-
iche Problem der Unzurechnungsfähigkeit in zucht*” (Mt 5, 9), interpretiert die
der Ehe, bringt eine gute Übersicht über die „Mt-Klause: Sinne des ostkirchlichen
Entwicklung der kanonistischen Jurisprudenz
hinsichtlich der ‚am  tia”“ und eo'  ber KI]ä-

konomieprinzips: k;  e1ine Berührung VvVon

keit einer Zweitehe nach Ehebruch nicht [1=-
Glaubensfragen, weil die F+rage der Gültig-

5  5 der Begri: y ya  € dieser Entwick-
Jung. Auch die Frage wird aufgeworten, ob gerührt wird. icht Trennung des FEheban-
eute die Eheschließung L  + des, sondern Mög  eit, eine Sitiısation der
mehr psychologische Voraussetzungen erfor- Sünde, die Lasten des untireuen Ehepart-
derlich sind, da fremde Hilfen von seiten der geht, 7 trennen, damit der unschuldige
Gemeinschaft meist fehlen, die Gesellschaft Ga:  E die Möglichkeit hat, auııf menschliche
eher dungs: einges ist, AF = Weise einer unerträglichen Situation her-
WegzZcCnN C Ööfter vorkommen kann, l aß junge atutszukommen. Die Zweitehe iner
Eheleute einTfa nicht fähig Waren, sich G0O solchen Situation ‚et, icht edoch als
ZUu verhalten, WwIie VCdC Wesen der Ehe her legitim angesehen wie die U Ehe Sie
erfordert worden WAare vgl. teigerung steht zwischen Gesetz und Ungese!  ichkeit.
der cheidungs:  ern) Sie einfach Ein Zugeständnis 2n die Schwäche des Un-
nicht ehereif. Dazu muß gesagt werden, schuldigen, um nicht Sein Unglück Zu VOer-

von der Kodexreformkommission VOT- größern. Kein Rechtsprinzip, sondern ıne
pastorale Regel die handlung indivi-gelegte die rneuerunNg des z  ()=

versucht hat, N! über die Onsens-
nischen Sakramentenrechts (1975) absächlich 111e ituationen. diese Interpretation

dem ursprünglichen S5inn der Mt-Klausel ent-
mängel eabschluß dieser rage spricht, dahingestellt Über den
D  .n werden, indem sowochl mangelndes ursprünglichen Sinn dieser Klausel besteht
Unterscheidungs- und Wertschätzungsvermö- ohnedies keine arheit. {] auch

hinsichtlich der ehelichen Rechte und eine Neufestsetzung der Fälle ein, vun  S denen
PfAAichten als aııch Erfüllungsunvermögen hin- ein „geistiger Tod“” der Ehe eingetreten, eine
sichtlich der ehelichen Pflichten {1  OfZz Intakt- tiefgreifende Kluft zwischen den Ehegatten
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vorausgegiangenen Ehe in Zweifel stehen. 
Denn das Sakrament besteht nidtt in der 
Institution, tSondern nur in der personalen 
Wiinkli~t einer ~gelungenen) Ehe, da nur 
diese das lebendige Zeichen der ewigen Ein­
heit zwischen Christu6 und den Gliedern 
seiner Kiirdte sein kann (46) und das Sakra­
ment nicht etwas heiligen kann, was nicht 
besteht, nämlidt das Band der per.sonalen 
Liebe, das bei einer gesdteiterten Ehe nicht 
mehr vorhanden ist: 7, R. Hertel, Mensch 
oder Institution/ Trotz dieser Kritik muß 
vermerkt werden, daß in einem kommenden 
Eherecht der can. 1014 CIC sidter eine diffe­
renzierende Fassung veroienen würde: 
Schutz der GüLtigkeit der Ehe dort, wo Wohl 
und Wehe der Pensonen zugleidt mit ihr 
auf dem Spiel stehen; aber favor pe1'5onarwn 
dort, wo die Rechtsgunst für die Ehe die 
Gefahr einer Ungerechtigkeit für die Betrof­
fenen einschließen könnte. Auch der Ver­
trag,scharakter der Ehe wird hinterfragt: ohne 
die Fähigkeit, eine Liebesgemeinschaf.t ein­
zugehen, kann kein EhesakMment zustande 
kommen, weil dieses Sakrament die gegen­
seitige Liebe und Hingabe weiht und darum 
nicht exdstieren kann, wenn d,as zu Weihende 
nicht existiert: 7. T. Catoir, Was ist ein 
Ehekontrakt. Die beiden letztgenannten Bei­
träge sind ohne Zweifel extrem. fasterer 
bringt außerdem eine mcht richtige Beschrei­
bung der Heilung der Ehe in der Wurzel 
( 47), letzterer unqualifizierte Äußerungen 
(,,Wir dürfen durch ,unser N!ISthalten an einer 
Rechtssprechung aus der Zeit der Neander­
taler nicht unsere Aufgabe des Dienstes und 
der Versöhnung behindern lassen", 53). 

Der Beittiag von R. Brown, Das kirchenredit­
liche Problem der Unzuredinungsfähigkeit in 
der Ehe, bringt eine gute Ober,s.icht über die 
Entwicklung der kanoni:sti,schen Jurisprudenz 
hinsiichtlidt der ,;amentia" und über die Klä­
rung der Begriffe im Laufe dieser Entwick­
lung. Auch die Frage Willd aufgeworfen, ob 
heute f.ür die gültige Eheschließung nicht 
mehr psycholo.gische Voraussetzungen erfor­
derlich sind, da fremde Hilfen von seiten der 
Gemeinschaft meist fehlen, die Gesellschaft 
eher scheidungsfreundlich eingestellt ist, we­
wegen es öfter vorkommen kann, daß junge 
Eheleute einfach nicht fähig waren, sich so 
zu v.erhaltien, wie es vom Wesen der Ehe her 
erfordert worden wäre (vgl. die Steigerung 
der Scheidungsziffern). Sie wa11en einfach 
nicht ehereif. Dazu muß gesagt werden, daß 
das von der Kode>Greformkommission vor­
gelegte Schema für die Erneuerung des kano­
nischen Sakramentenrechts (1975) tatsächlich 
ver.sucht hat, im Abschnitt über die Konsens­
mängel beim Eheabschluß dieser Frage ge­
recht zu werden, indem sowohl J:llangelndes 
UnteI1Scheidung,s- und Wertschät2JUllg,svermö­
gen hinsichtlich der ehelichen Rechte und 
Pflichten als auch Erfüllungsunvermögen hin­
sichtlich der ehelichen PBidlt.en trotz Intakt-

heit der kognitiven und volitiven Fähigkei­
ten wesentliche ehevernichtende Konsens­
mängel darstellen können. 
Die kategorische Formulierung der Unauf­
löslichkeit der Ehe im can. 1118 CIC und die 
tatsächlich bestehenden Auflösunssmöglich­
keiten, was die nicht sakramentalen Ehen 
betrifft, waren immer schon ein gewisser 
Widerspruch: A. Gommenginger, Zur Unauf­
löslichkeit der Ehe. Informativ eind die ge­
schichtlichen Beiträge: B. Russo, Die Ehe­
scheidung im Zweiten Vatikanum und in der 
Rechtstradition der Kirdie; P. Fransen, Ehe­
scheidung im Fall von Ehebruch. Der funda­
mentaltheologisdi-dogmatische Ertrag der 
Bologneser Verhandlungen (1574). Wenn die 
Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe auch 
nicht den höchsten Gewißheitsgrad besitzt, 
so muß angesichts der heutigen Lehräuße­
rungen der Kirche doch die Auffassung als 
unwahrscheinlich angesehen werden, einmal 
könnte die Kirche zur Erkenntnis gelangen, 
sie hätte auch die Scheidungsgewalt über 
sakramentale und vollzogene Ehen. Der Bei­
trag von L. und C. Dupre, Bis daß der Tod 
uns scheidet? bringt eine Interpretation der 
entsprechenden tridentinischen Lehraussagen 
und eine Wertung der Grundlagen der Un­
auflöslichkeit der Ehe (Naturr.echt, positiv 
göttliches Riecht, Wohl der Partner, der Nach­
kommenschaf.t, der Gemeinschaft), und for­
dert vom kanoniischen Recht eine Anpassung 
an die Entwicklung des Zivilrechtes (von der 
Institution zur P.artner,schatit: hin). Ob die 
momentane Entwicklung des ziv,ilen Ehe­
(-scheidun~s)rechtes dem Gedanken der Part­
nerschaft förderlich ist? 
]. Moingt, Ehesdieidung „aufgrund von Un­
zucht'' (Mt 5, 32 / 1-9, 9), interpretiert die 
,,Mt-Klausel" im Sinne des ostkirchlichen 
Ökonomiepninzips: keine Berührung von 
Glaubens&agen, weil die Frage der Gültig­
keit einer Zw.eitehe nach Ehebruch nicht an­
gerührt wird. Nicht Trennung des Eheban­
des, sondern Möglichkeit, eine Situation der 
Sünde, die zu Lasten des untreuen Ehepart­
ners geht, zu trennen, damit der unschuldige 
Gatte die Möglichkeit hat, auf menschliche 
Weise aus einer unerträglichen Situation her­
auszukommen. Die Zweitehe wird in einer 
solchen Situation geduldet, nicht jedoch al5 
so legitim angesehen wie die eiiste Ehe. Sie 
steht zwischen Gesetz und Ungesetzlichkeit. 
Ein Zugeständnis an die Schwäche des Un­
schuldigen, um nicht sein Unglück zu ver­
größern. Kein RechtspriilZ'ip, sondern eine 
pastorale Regel für die Behandlung indivi­
dueller Situationen. Ob diese Interpretation 
dem UI!Sprünglichen Sinn der Mt-Klausel ent­
spricht, mag dahingestellt bleiben. Ober den 
ursprünglichen Sinn dieser Klausel besteht 
ohnedies keine Klarheit. M. tritt auch fiir 
eine Neufestsetmng der Fälle ein, in denen 
ein „geistiger Tod" der Ehe eingetreten, eine 
so tiefgreifende Kluft zwischen den Ehegatte.il 
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entstanden ist, e1in weiteres 11sammen- benskongregation einigen Fragen der Se-
eben unmöglich ist ele nicht mehr lethik vom 29, 12. 197. steht diese Auf-
angestrebt werden können, erentwil- fassung im Widerspruch,
len Christus die Ehe Zu einem en Die abschließenden Beitrage ber die ortho-
erhoben hat. Wo ewissensbereich doxe Sicht der Ehescheidung sind
Eingehen einer Z weitehe ohne Schuld ist, kath Leser informativ. Angeblich en auch
mußßte auch 1m Rechtsbereich die Möglichkeit die Ostkirchen daran fest, f>  Z  3 der strenge
ıner vollen akramentalen Gemeinschaft in Wille des Herrn W: Ehen nicht aufge-
der B geschaffen werden Te: könnte Iöst erden dürfen, der Herr mit dieser
nicht einer Legitimität der Zweitehe, 5011- Eventualität olge der mMens:  en
dern bloß von einer uldung die Rede Sein. Schwäche atıch gerechnet haben Aber diesen
icht ein auf die Nal  eit Herrenwillen sehen die Ostkirchen nicht
der Ehe, sondern nur eine Hilfe Aus- mittelbar als in in das kirchliche echt zZu

wWege Barmherzigkeit für individuelle übertragendes Gesetz 1n Die Ostkirchen Ze1-
Notsituabonen collen die vorgelegten Ge- gen die Inkonsequenz der kath Tradition
danken sein. ]_‘1 sich die Unauflöslich- auf die Worte werden ım Sinne einer
keit der Ehe wohl noch glaubwürdig vertre- kategorischen Erklärung der Unauflöslichkeit

lassen wird? der Ehe verstanden, doch diese einge-
auf die sakramentale und zugleichDier Beitrag reformatorischen eologen

Margot, Die Unauflöslichkeit der Ehe vollzogene Ehe, ohne C  d  laß diese Unter-
tS-nach dem Neuen Testament, versteht die scheidung sich Herrenwort ein

Forderung Jesu nach Unauflöslichkeit der Ehe punkt fände. Nach orthodoxer Auffassung
nicht als Rechtskanon (wie AT, das ja auf- kommt die Festigkeit der Ehe nicht S Jur1-
gehoben worden ist), sondern als Ausdruck dischen Vertrag allein, sondern aıuch vVvVom

des NEeU ens Menschen, das Von
Verharren in der wahren Treue mit Efi [L1

eich Gottes kommt und von dort ceine der cakramentalen Gnade. Die Übertretung
des Herrengebotes Mn darum BanKraft schöpft. In welchen Fhen findet

aber heube diese Kraft des Reiches Gottes? zerbrechen. Der eidungsakt ctellt diesen
Sachverhalt NUur fest Denn die VerletzungGroghan, Ist die aufe der entschei- des Ehebandes kann d  1e56€5 7erstioOren. Darumdende Faktor?, weist MM  ederum auf inen  W gibt 65 Scheidungsgründe gecn Unzucht undangeblich chwachen B des geltenden Scheidungsgründe gen endgültiger Abwe-kanonischen Rechtes Das Faktum der senheit des anderen Ehegatten. WennWaascscertaufe allein T  > für den cakramen- die rthodoxe Auffassung VO:  3 der kath Kir-talen arakter und damit die Unauf- nicht verurteilt worden ist, m110 doch dielöslichkeit der Ehe. Die Ratifikation der

Taufe als personale Glaubensaneignung Frage gestellt werden, ob sinnvoll wäre,  p
nicht Betracht Ehe unid Getauf- das Eherecht, das sich ndestens ceıt

und saknamentale Ehe WiIr| einfach der ahrtausendwende anders und eigenstän-
gleichgesetzt. Gegen diesen oft erhobenen dig entwickelt hat, auf die orthodoxe Tradi-
Vorwurf muß werden, die tion hin abzuändern. Würde ‚a47  cht ein Fest-
traditionelle Lehre VOo der Identität Vo halten aller christlicher Kirchen ihren Ira-

Vertrag und Sakrament ınter Getauften trotz ditionen ein Gespräch miteinander eichter
ihres nicht cehr hohen Alters auf soliden ermöglichen?

Das Schreiben der Glaubenskongregation antheologischen Argumenten eruh!‘ das HanZ die über die Unauflöslichkeit derLeben der risten steht H Christi, ob Ehe und auch der Entwurf 197 Um Sakra-der Christ davon Kenntnis nımmt oder nicht: mentenrecht des CIC recognitus zeigen, laßatych seine Ehe Wie könnte gerade dieser das irchliche Lehramft auch weiterhin sehrwichtige Lebensbereich bei Getauften außer- entschieden der ka  zn Leh:  erlieferunghalb des eiles Christi stehen. Ta da:  . von der Unauflöslichk der Ehe enber besteht doch die Sakramentalität der
Ehe Beachtliches verdientes Echo hat ches alc illusorisch erscheinen läßt. rotz-

will, anche ungen dieses Bu-
eyers Beitrag, Können wWiederDver- dem stellt das Sammelwerk ine wertvolleheiratete Geschiedene den Sakramenten

zugelassen werden, gefunden. SCeine Ausfüh- Informationsunterlage ® die verschiede-
rungen Trage, welches Element Standpunkte ZUTI Unau:‘  slichkeit der
die eschlechtsgemeinschaf iın erster Linie Ehe in den christlichen Kirchen und über
rechtfertige, die eheliche Gesinnung oder die Wünsche verschiedener Autoren das o
formale Gültigkeit der Ehe, die ara:‘ hin- zu ende ka  T 0OM15 Eherecht
auslaufen, unter Umständen in bestimm- dar.

Sf. Pölten Gerhard FahrnbergerLEN en eschlechtsgemeinschaf‘ auch in
ORDETT ALEXANDER, Kirche >ıpischeneiner anOn15! nicht ltigen Ehe ittlich

nicht verwerfbar eın muß, haben JNerdings Hierarchie und Demokratie. Dom-Ver-
auch beachtliche Kritik ze| (Z. OÖT-  H lag Wien 1974 Brosch 5 DM
INl Kirche und zweite Ehe, 48-—51; 57 Die ogen der Diskussion um das Thema
Auch mit der Jüngsten Erklärung der Glau- der Demokratisierung der Kirche

entstanden ist, daß ein weiteres Zusammen­
leben unmöglich ist und die Ziele nicht mehr 
angestrebt werden können, um derentwil­
len Christus die Ehe zu einem Sakrament 
erhoben hat. Wo im Gewissensbereich das 
Eingehen einer Zweitehe ohne Schuld ist, 
müßte auch im Rechtsberelch die Möglichkeit 
einer vollen sakramentalen Gemeinschaft in 
der Kirche gesthaffen werden. Freilich könnte 
nicht von einer Legitimität der Zweitehe, son­
dern bloß von einer Duldung die Rede sein. 
Nicht ein Angriff auf die Unauflöslichkeit 
der Ehe, sondern . nur eine Hilfe für Aus­
wege aus Barmherzigkeit für individuelle 
Notsituahionen sollen die vorgelegten Ge­
danken sein. Ob sich dann die Unauflöslich­
keit der Ehe wohl noch glaubwürdig vertre­
ten lassen wird 7 

Der Beitrag des reformatorischen Theologen 
]. C. Margot, Die Unauflöslic:hkeit der Ehe 
nach dem Neuen Testament, versteht die 
Forderung J esu nach Unauflöslichkeit der Ehe 
nicht als Rechtskanon (wie im AT, das ja auf­
gehoben worden ist), sondem als Ausdruck 
des neuen Lebens im Menschen, das vom 
Reich Gottes kommt und von dort seine 
Kraft schöpft. In welchen Ehen findet sich 
aber heute diese Kraft des Reiches Gottes? 
L. M. Groghan, Ist die Taufe der entschei­
dende Faktor?, weist wiederum auf einen 
angeblich schwachen Punkt des geltenden 
kanonischen Rechtes hin. Das Faktum der 
Wassertaufe allein zählt für den sakramen­
talen Charakter und damit für die Unauf­
löslichkeit der Ehe. Die Ratifikation der 
Taufe als personale Glaubensaneignung wird 
nicht in Betracht gezogen. Ehe unter Getauf­
ten und sakramentale Ehe wird einfach 
gleichgesetzt. Gegen diesen oft erhobenen 
Vorwurf muß gesagt werden, daß die 
traditionelle Lehre von der Identität von 
Vertrag und Sakrament unter Getauften trotz 
ihres nicht sehr hohen Alters auf soliden 
theologischen Argumenten beruht: das ganze 
Leben der Christen steht im Heil Christi, ob 
der Christ davon Kenntnis nimmt oder nicht; 
auch seine Ehe. Wie könnte gerade dieser 
wichtige Lebensbereich bei Getauften außer­
halb des Helles Christi stehen. Gerade darin 
aber besteht doch die Sakramentalität der 
Ehe. Beachtliches und verdientes Echo hat 
H. B. Meyers Beitrag, Können wiederver­
heiratete Geschiedene zu den Sakramenten 
zugelassen werden, gefunden. Seine Ausfüh­
rungen über die Frage, welches Element 
die Geschlechtsgemeinschaft in erster Linie 
rechtfertige, die eheliche Gesinnung oder die 
formale Gültigkeit der Ehe, die darauf hin­
auslaufen, daß unter Umständen in bestimm­
ten Fällen Geschlechtsgemeinschaft auch in 
einer kanonisch nicht gültigen Ehe sittlich 
nicht verwerfbar sein muß, haben allerdings 
auch beachtliche Kritik gefunden (z.B. K. Hör­
mann, Kirche und zweite Ehe, 48--51; 57 f). 
Auch mit der jüngsten Erklärung dP.r Glau-
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benskongregation zu einigen Fragen der Se­
malethik vom 29. 12. 1975 meht diese Auf­
fassung im Widerspruch. 
Die abschließenden Beiträge über die ortho­
doxe Sicht der Ehescheidung sind für 
kath. Leser informativ. Angeblich halten auch 
die Ostkirchen daran fest, daß es der strenge 
Wille des Herrn war, daß Ehen nicht aufge­
löst werden dürfen, mag der Herr mit dieser 
Eventualität als Folge crer menschlichen 
Schwäche auch gerechnet haben. Aber diesen 
Herrenwillen sehen die Ostkirchen nicht un­
mittelbar als ein in das kirchliche Recht zu 
übertragendes Gesetz an. Die Ostkirchen zei­
gen die Inkonsequenz der kath. Tradition 
auf: die Worte Jesu werden im Sinne einer 
kategorischen Erklärung der Unauflöslichkeit 
der Ehe vel\Standen, doch wird diese einge­
schränkt auf die sakramentale und zugleich 
vollzogene Ehe, ohne daß für diese Unter­
scheidung sich im Herrenwort ein Anhalts­
punkt fände. Nach orthodoxer Auffa~ung 
kommt die Festigkeit der Ehe nicht vom juri­
dischen Vertrag allein, sondern auch vom 
Verharren in der wahren Treue mit Hilfe 
der sakramentalen Gnade. Die Obertretung 
des Herrengebotes kann darum das Band 
zerbrechen. Der Scheidungsakt stellt diesen 
Sachverhalt nur fest. Denn die Verletzung 
des Ehebandes kann dieses zerstören. Darum 
gibt es Scheidungsgründe wegen Unzucht und 
Scheidungsgründe wegen endgültiger Abwe­
senheit des anderen Ehegatten. Wenn auch 
die orthodoxe Auffassung von der kath. Kdr­
che nicht verurteilt worden ist, muß doch die 
Frage gestellt werden, ob es sinnvoll wäre, 
das kath. Eherecht, das sich mindestens seit 
der Jahrtausendwende anders und eigenstän­
dig entwickelt hat, auf die orthodoxe Tradi­
tion hin abzuändern. Würde nicht ein Fest­
halten aller christlicher Kirchen an ihren Tra­
ditionen ein Gespräch miteinander leichter 
ermö.glichen 7 
Das Schreiben der Glaubenskongregation an 
die Bischöfe über die Unauflöslichkeit der 
Ehe und auch der Entwurf 1975 zum Sakra­
mentenrecht des CIC recognitus zeigen, daß 
das kirchliche Lehramt auch weiterhin sehr 
entschieden an der kath. Lehrüberlieferung 
von der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten 
will, was manche Hoffnungen dieses Bu­
ches als illusorisch erscheinen läßt. Trotz­
dem stellt das Sammelwerk eine wertvolle 
Informationsunterlage über die verschiede­
nen Standpunkte zur Unauflöslichkeit der 
Ehe in den christlichen Kirchen und über die 
Wünsche verschiedener Autoren an das neu 
zu bearbeitende kath. kanonische Eherecht 
dar. 
St. Pölten Gerhard Fahrnberger 

DO&DETT ALEXANDER, Kirche zwischen 
Hierarchie und Demokratie. (149.) Dom-Vet­
lag Wien 1974. Brosch. S 80.-, DM 12.-. 
Die Wogen der Disku55ion um das Thema 
der Demokratisierung in der Kirche haben 


